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zu finden. Neben zeitweisen Wirtschaftsplanaufnahmen an verschiedenen Orten
sah sich der Verstorbene gezwungen, zwischenhinein auch Arbeiten zu verrichten,
die seinem Studium und Wissen nicht entsprachen. Dies alles ließ ihn jedoch
nicht den Mut verlieren.

Im Jahre 1930 erfolgte seine Wahl als Oberförster der Gemeinde Domat/Ems
und 1937 als Kreisförster des ausgedehnten Forstkreises Lugnez. Dank seiner

Intelligenz und seines Einfühlungsvermögens wußte er in kurzer Zeit das Ver-

trauen der Bevölkerung und der Behörden zu gewinnen. Zahlreich sind die Weg-

bauten, Aufforstungen und Meliorationen, die unter seiner Leitung entstanden.

Der katastrophenreiche Winter 1950/51 blieb auch für den Forstkreis Lugnez
nicht ohne schwere Folgen. Große Lawinen, die beidseitig des Dorfes Vais nieder-

gingen, verursachten viel Leid und große Schäden. Mit großer Energie und Fach-

kenntnis hat sich der Verstorbene für eine rasche Projektierung und Ausführung
der Lawinenverbauungen eingesetzt. Millionenprojekte wuchsen unter seiner kun-

digen Leitung zur Wirklichkeit. Es durfte ihm noch zur Genugtuung gereichen,
daß diese großen Lawinenverbauungsprojekte in baulicher Hinsicht abgeschlossen

werden konnten.
Dem Bündnerischen Forstverein diente Johannes M an ni lange Jahre als um-

sichtiges Vorstandsmitglied, was ihm die wohlverdiente Ehrenmitgliedschaft ein-

trug. Der SELVA, Genossenschaft der bündnerischen Holzproduzenten, gehörte er
bis zu seinem Tode als Vorstandsmitglied an.

Neben dieser vielseitigen forstlichen Tätigkeit hat sich der Verstorbene auch

der weiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. So gehörte er u. a. mehrere

Jahre dem Stadtrat von Ilanz als tatkräftiges Mitglied an.

Mit Johannes Manni verlieren wir einen treuen Kollegen, der sich um das

bündnerische Forstwesen große Verdienste erworben hat. /I. G.

AUS DER PRAXIS — LES LECTEURS PARLENT

Farbmarkierungen im Wald
mitgeteilt vom Kant. Oberforstamt Zürich

Die Zahl der Personenkreise, die im Wald Farbmarkierungen anbringen, wächst
dauernd. Um Verwechslungen auszuschließen oder doch zu verringern, wird eine
gewisse Koordination nötig. Heute wird rote Farbe häufig von Geometern und
Revierpächtern verwendet. Gelbe Farbe sollte unbedingt für die Markierung von
Wanderwegen reserviert bleiben. Wir haben deshalb unsere Förster angewiesen,
in Zukunft /ür /orstiiehe ZteecAe (Eigentümergrenzen, Abteilungsgrenzen usw.) nur
woc/i weiße oder ßeW&Zaue Farhe zu verwenden.

702


	Aus der Praxis = Les lecteurs parlent

